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Zusammenfassung 

In diesem Dokument wird die Geschäftsfähigkeit „Partner bedienen“ aus der Landkarte der 

Geschäftsfähigkeiten der Verwaltung, welche  in „eCH-0122 Architektur E-Government 

Schweiz: Grundlagen.“ [eCH-0122] beschrieben ist, weiter detailliert. Dies umfasst  alle Ab-

läufe und Dienste, welche bis zum Zustandekommen eines Auftrags an eine Behörde, einen 

neuen Geschäftsfall zu eröffnen, nötig sind. 
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1 Status des Dokuments 

Aufgehoben: Das Dokument wurde von eCH zurückgezogen. Er darf nicht mehr genutzt 

werden. 

2 Einleitung 

2.1 Anwendungsgebiet 

Nach aussen tritt die Verwaltung als Netzwerk von einfach erreichbaren Kontaktstellen in Er-

scheinung.  Die Kontaktstellen verbergen die Komplexität und die innere Koordination der 

Abläufe unter den Behörden vor dem Partner. Entsprechend können Vertrieb und Produktion 

unterschieden werden. Der Vertrieb macht den Partnern das Leistungsangebot der Behör-

den zugänglich. Die Produktion erstellt im Hintergrund die Leistung (vgl. [eCH-0126]).  

Der Vertrieb umfasst  alle Abläufe und Dienste, welche bis zum Zustandekommen eines Auf-

trags an eine Behörde, einen neuen Geschäftsfall zu eröffnen, nötig sind. In der Abbildung 1 

sind die dem Vertrieb zugeordneten Bereiche mit einem roten Rahmen gekennzeichnet. 

Abbildung 1: Das Verwaltungsverfahren im  E-Government gemäss [eCH-0126]. Rot 
markiert  sind die in diesem Paket betrachteten Prozessschritte. 

 

In diesem Dokument wird die Geschäftsfähigkeit „Partner bedienen“ aus der Landkarte der 

Geschäftsfähigkeiten der Verwaltung, welche in der „Architektur E-Government Schweiz: 

Grundlagen“ [eCH-0122] beschrieben ist, weiter detailliert. Die dort beschriebenen Begriffe 

und Konzepte werden übernommen. 
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3 Definitionen und Begriffe 

 

 

Abbildung 2: Informationsobjekte zur Geschäftsfähigkeit „Partner bedienen“.  

 

Behörden erbringen die Leistungen in ihrem Zuständigkeitsbereich über unterschiedliche 

Kanäle. Für jeden Kanal stellen sie – oft mit externer Hilfe - die nötige Zugangsinfrastruktur 

bereit (z.B. Schalter, Web-Site). Um den Partner den Zugang zu den Behörden zu vereinfa-

chen, publizieren sie eine Reihe von hilfreichen Informationen: 

 Allgemeine Informationen zur Verwaltung und ihrer Tätigkeit 

 Informationen über die Behörden und ihre Zuständigkeiten 

 Informationen zu den Leistungen und ihrem Abruf (Leistungsdokumentation) 

 Formulare, welche für den Leistungsabruf auszufüllen sind. 
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Dabei ist sind die Begriffe folgendermassen zu verstehen: 

 

Zugangsart 

 

Übertragungsweg für Informationen zwischen 

Beispiele: Direktkontakt, Papier/Post, Telefon, E-Mail, Web. 

Zugangsinfrastruktur 

 

Infrastruktur, welche bereitgestellt werden muss, damit die 

Partner Informationen austauschen können. 

Beispiele: Schalter einer bestimmten Gemeinde, Web-Site ei-

nes bestimmten Kantons 

Formular 

 

Dokument, welches eine standardisierte Vorlage enthält, in 
welche die gewünschten oder geforderten Daten eingefüllt 
werden sollen (leeres Formular) oder eingefüllt sind (ausgefüll-
tes Formular).  

Ein Formular kann in kanalspezifischen Ausprägungen vorlie-

gen (z.B. Papierformular, Pdf, Web-Forumar). 

Leistungsdokumentation 

 

Speziell für die Partner aufbereitete Informationen über eine 

Leistung, welche ihm den Leistungsbezug erleichtern soll. 

Beispiele: Allgemeine Beschreibung, beizubringende Unterla-

gen, zuständige Stelle, Kosten, Hinweise zum Ablauf, rechtli-

che Anforderungen, Dauer, etc. 

 

Die grundlegenden Begriffe Partner, Leistung, Information (blau in Abbildung 3)  sind im 

Grundlagendokument [eCH-0122] beschrieben.  

 

4 Anforderungen 

Bezüglich des Vertriebs der Leistungen sind folgende Anforderungen abzudecken.  

 Der Partner findet schnell und einfach die Informationen zu der von ihm gesuchten 
Leistung. Er findet ohne Mühe Angaben, wie er vorzugehen und welche Vorleistun-
gen er beizubringen hat. Er braucht dafür keine detaillierten Vorkenntnisse, z.B. über 
die Organisationsstrukturen der Behörden und ihre Zuständigkeiten. 

 Wo dies nötig ist, findet der Partner schnell und einfach heraus, welche Behörde für 
sein Anliegen zuständig ist. 

 Ein Partner findet schnell und einfach heraus, wo die Behörde, die er aufsuchen 
möchte, sich befindet und wer für sein Anliegen die Ansprechperson ist. 

 Ein Partner kann die Leistungen der Behörden rund um die Uhr abrufen. 

 Der Zugang zu den angebotenen Informationen und Leistungen ist über alle Kanäle 
möglich (Web, E-Mail, Telefon/Fax, Post, Schalter). 
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 Firmen können mit den Behörden auf die gleiche Art kommunizieren, wie sie es mit 
anderen Firmen und Privatpersonen tun. 

 Es können  unterschiedliche Kommunikationskanäle für verschiedene Phasen der 
Abwicklung eines Geschäftsfalles verwenden werden. Das Wechseln des Kommuni-
kationskanales ist möglich.  

 Der Partner kann jederzeit Informationen darüber abrufen, wo sein Geschäft steht.  

 Die Stelle, welche eine Anfrage für eine Leistung entgegennimmt muss nicht mit den 
Stellen und Behörden identisch sein, welche für die Abwicklung verantwortlich sind. 

Folgt man der im Organisationskonzept [eCH-0126] beschriebenen Vision, sind folgende An-
forderungen zu ergänzen: 

 Die föderale Struktur der Schweizer Behörden bleibt erhalten. 

 Die Schweizer Verwaltung präsentiert sich gegenüber externen Partnern konsistent 
und ist einfach über einheitliche Zugangswege erreichbar. 

 Die Bereiche „Vertrieb“ im Sinne der „Kundenschnittstelle“ und „Produktion“ im Sinne 
der Leistungserbringung durch die Behörden werden organisatorisch unterschieden. 

 Die Ausgestaltung der Prozesse und Lösungen innerhalb einer Behörde bleibt so weit 
wie möglich dieser Behörde vorbehalten. 

Die aufgeführten Anforderungen sind selbstverständlich nur abzudecken, soweit dies im Ein-
zelfall sinnvoll und angemessen ist. 

 

5 Geschäftsfähigkeiten 

Um die Partner anforderungsgerecht bedienen zu können, benötigen die Behörden folgende 

Geschäftsfähigkeiten. 

 

Allgemeine Informationen publizieren 

Bereitstellen von allgemeinen Informationen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung ste-

hen, wie z.B. Medienmitteilungen, Informationen über das Bildungssystem der Schweiz. 

Kommentar: Die Information ist kanalspezifisch so bereitzustellen, dass der Partner sie ein-
fach finden kann.  

 

Informationen über Behörden publizieren 

Bereitstellen von Informationen über die Behörden, insb. deren Aufgabengebiete und Zu-
ständigkeiten, deren geographische Lokalisation, Kontaktadressen etc. 

Kommentar: Partner benötigen Informationen über die Behörden, um Leistungen in An-
spruch nehmen zu können. In vielen Fällen müssen sie erst herausfinden, wer für ihr Anlie-
gen zuständig ist. Zu diesem Zweck publizieren die Behörden Angaben über ihren Zustän-
digkeitsbereich sowie die notwendigen Kontaktdaten und Ansprechpartner.  
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Informationen über Leistungen publizieren 

Bereitstellen von speziell aufbereiteten Informationen über eine Leistung, welche den Part-

nern den Leistungsbezug erleichtern sollen. 

Kommentar: Um die Leistungen über eine einheitliche Vertriebsplattform anbieten zu kön-

nen, muss ein Verzeichnis der angebotenen Leistungen erstellt und verwaltet werden (vgl. 

unten).  

 

Leistungen zugänglich machen 

Bereitstellen von Zugangsmitteln, die es dem Partner ermöglichen, eine Leistung abzurufen.  

Kommentar: Leistungen können über verschiedene Kanäle abgerufen werden (am Schalter,  

über eine elektronische Transaktion im Web, Post, E-Mail, Telefon usw.). Die Behörde stellt 

die nötigen Mittel dazu bereit, z.B. Papierformulare, Pdf-Formulare zum Ausfüllen oder Aus-

drucken, Web-Eingabemasken oder elektronische Schnittstellen, welche direkt aus Pro-

grammen von Unternehmen heraus angesprochen werden können.  

 

Zugangsinfrastruktur bereitstellen 

Infrastruktur bereitstellen, die notwendig ist, um dem Partner einen Zugang zu den Leistun-

gen zu ermöglichen. 

Kommentar: Zugangsinfrastrukturen  sind z.B. Schalter oder Web-Sites. Die Infrastruktur, die 

den Zugang zu den E-Government Leistungen ermöglicht, kann von der Behörde selbst oder 

in Zusammenarbeit mit externe Stellen bereitgestellt werden. 

 

Leistungen verwalten 

Leistungen behördenübergreifend katalogisieren und verwalten. 

Kommentar: Als Voraussetzung für die kundengerechte Publikation von Informationen über 

Leistungen, müssen die Behörden ihre Leistungen katalogisieren und diesen Katalog laufend 

aktuell halten. Dabei ist zu beachten, dass Leistungen nicht aus der Optik einer einzelnen 

Behörde oder gar Verwaltungseinheit erhoben und beschrieben werden, sondern ganzheit-

lich aus Sicht des Partners, der die Leistungen beziehen möchte. 

 

Behörden verwalten 

Verwaltung der Informationen über die Behörden, ihre interne Struktur und ihre Aufgaben 

und Zuständigkeiten.  

Kommentare: Die Behörden stellen die notwendigen Informationen und Dienste bereit, die 

dazu notwendig sind, ein Verzeichnis aller Behörden und ihrer Zuständigkeiten zu erstellen.  

Jede Behörde trägt dafür Sorge, dass die betreffende Information korrekt und aktuell ist.  
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Formulare erstellen  

Erzeugen von Formularen, welche den Partner dabei unterstützen, die für den Leistungs-
abruf nötigen Informationen zu liefern. 

Kommentare: Es ist zu beachten, dass dieselben Formulare oft auf unterschiedlichen Kanä-

len bereitgestellt werden müssen.  

6 Umsetzung 

Die nachfolgende Tabelle zeigt, inwiefern die aufgeführten Geschäftsfähigkeiten lokal oder 

zentral abzudecken sind. Zentral kann, aber muss nicht bedeuten, dass der Bund die Ver-

antwortung dafür übernimmt. Andere Modelle sind denkbar und punktuell umgesetzt (vgl. 

z.B. das zentrale Portal www.berufsberatung.ch). 
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Geschäftsfähigkeit lokal zentral Bemerkungen 

Informationen über Behör-
den publizieren 

x 1 (n) Lokal: Lokale Zugangsinformationen, 
Adressen etc. 

Zentral: Wer eine Behörde sucht 
bzw. herauszufinden versucht, wel-
che Behörde zuständig ist, braucht 
einen behördenunabhängigen Ein-
stieg. 

Informationen über Leis-
tungen publizieren 

x 1,n Idealerweise wird die Information 
über die Leistungen dort publiziert, 
wo der Partner sie sucht, d.h. redun-
dant an mehreren Stellen. 

Allgemeine Informationen 
publizieren 

x 1,n Abhängig von der Information, kön-
nen alle Varianten sinnvoll sein. 

Leistungen zugänglich ma-
chen 

x 1,n Unterschiedliche Szenarien sind 
sinnvoll, abhängig von der betroffe-
nen Leistung (z.B. NGDI, 
www.berufsberatung.ch). Ein ge-
meinsamer Zugang kann den Part-
nern das Leben erleichtern. 

Leistungen verwalten x 1 Schweizweit geltende Informationen 
sollten zentral, lokal geltende Infor-
mationen dezentral gepflegt werden. 

Behörden verwalten x -  Nur lokal ist das nötige Wissen vor-
handen. Die Ergebnisse sollten je-
doch zentral zusammenfliessen, 
damit sie kundengerecht publiziert 
werden können. 

Zugangsinfrastruktur be-
reitstellen 

x 1,n Abhängig vom Kanal und den be-
troffenen Leistungen (z.B. Schalter: 
möglichst lokal; Themenportale: 
möglichst zentral) 

Formulare erstellen x - Ausnahme: Standardisierte Leistun-
gen! 

 

Dabei sind die Begriffe folgendermassen zu verstehen: 

 zentral: eine  oder mehrere zentrale Lösungen sind möglich oder notwendig. 

 lokal: Die Fähigkeit ist von den lokalen Behörden abzudecken.  

In der Spalte „lokal“ bedeuten: 

x Fähigkeit muss lokal abgedeckt werden. 

-   Fähigkeit kann sinnvoll nicht lokal abgedeckt werden. 

In der Spalte „zentral“ bedeuten: 

- Fähigkeit muss lokal abgedeckt werden. 

1 Fähigkeit sollte zentral abgedeckt werden. 

n Fähigkeit kann in mehreren Instanzen zentral abgedeckt werden. 
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Diese Tabelle ist als Basis für die Diskussion zu verstehen. Für die Schweiz muss insgesamt 
noch geklärt werden, welche Dienste zentral oder dezentral erbracht werden und wie ein 
mögliches Zusammenspiel zwischen diesen Diensten gestaltet sein könnte. 

 

7 Haftungsausschluss/Hinweise auf Rechte Dritter 

eCH-Standards, welche der Verein eCH dem Benutzer zur unentgeltlichen Nutzung zur Ver-

fügung stellt, oder welche eCH referenziert, haben nur den Status von Empfehlungen. Der 

Verein eCH haftet in keinem Fall für Entscheidungen oder Massnahmen, welche der Benut-

zer auf Grund dieser Dokumente trifft und / oder ergreift. Der Benutzer ist verpflichtet, die 

Dokumente vor deren Nutzung selbst zu überprüfen und sich gegebenenfalls beraten zu las-

sen. eCH-Standards können und sollen die technische, organisatorische oder juristische Be-

ratung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen. 

In eCH-Standards referenzierte Dokumente, Verfahren, Methoden, Produkte und Standards 

sind unter Umständen markenrechtlich, urheberrechtlich oder patentrechtlich geschützt. Es 

liegt in der ausschliesslichen Verantwortlichkeit des Benutzers, sich die allenfalls erforderli-

chen Rechte bei den jeweils berechtigten Personen und/oder Organisationen zu beschaffen.  

Obwohl der Verein eCH all seine Sorgfalt darauf verwendet, die eCH-Standards sorgfältig 

auszuarbeiten, kann keine Zusicherung oder Garantie auf Aktualität, Vollständigkeit, Richtig-

keit bzw. Fehlerfreiheit der zur Verfügung gestellten Informationen und Dokumente gegeben 

werden. Der Inhalt von eCH-Standards kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert wer-

den. 

Jede Haftung für Schäden, welche dem Benutzer aus dem Gebrauch der eCH-Standards 

entstehen ist, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen.  

 

8 Urheberrechte 

Wer eCH-Standards erarbeitet, behält das geistige Eigentum an diesen. Allerdings verpflich-

tet sich der Erarbeitende sein betreffendes geistiges Eigentum oder seine Rechte an geisti-

gem Eigentum anderer, sofern möglich, den jeweiligen Fachgruppen und dem Verein eCH 

kostenlos zur uneingeschränkten Nutzung und Weiterentwicklung im Rahmen des Vereins-

zweckes zur Verfügung zu stellen. 

Die von den Fachgruppen erarbeiteten Standards können unter Nennung der jeweiligen Ur-

heber von eCH unentgeltlich und uneingeschränkt genutzt, weiterverbreitet und weiterentwi-

ckelt werden.  

eCH-Standards sind vollständig dokumentiert und frei von lizenz- und/oder patentrechtlichen 

Einschränkungen. Die dazugehörige Dokumentation kann unentgeltlich bezogen werden. 

Diese Bestimmungen gelten ausschliesslich für die von eCH erarbeiteten Standards, nicht 

jedoch für Standards oder Produkte Dritter, auf welche in den eCH-Standards Bezug ge-

nommen wird. Die Standards enthalten die entsprechenden Hinweise auf die Rechte Dritter. 
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TOGAF The Open Group Architecture Framework 
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